
 

S e i t e  1 | 3 

 

        Platzordnung unseres Hundesportvereins 
Damit Training, Ausbildung und gemeinsames Miteinander für Mensch und Hund sicher 
und angenehm stattfinden können, gilt auf unserem Vereinsgelände folgende 
Platzordnung. 

 

           Aufenthalt auf dem Vereinsgelände 

Der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände erfolgt auf eigene Gefahr. 

Alle Besuchenden haben sich so zu verhalten, dass andere Personen und Hunde weder 
gestört noch gefährdet werden. 

Eltern haften für ihre Kinder. 

 

         Voraussetzungen für Hunde 

Hunde dürfen das Vereinsgelände nur betreten, wenn 

• ein gültiger Impfschutz besteht 

• eine Hundehaftpflichtversicherung vorhanden ist 

Die Halterinnen und Halter haften für ihre eigenen oder mitgebrachten Hunde. 

 

           Leinenpflicht 

Auf dem gesamten Vereinsgelände gilt Leinenpflicht. 

Eine Ausnahme gilt nur während des Trainings und auf ausdrückliche Anweisung der 
Trainerinnen und Trainer. 

Hunde, die nicht am Training teilnehmen, müssen jederzeit angeleint bleiben. 

Hundekot ist auf dem Vereinsgelände und den umliegenden Wegen sofort zu 
entfernen. 

 



 

S e i t e  2 | 3 

 

          Betreten des Trainingsgeländes 

Das Trainingsgelände darf erst nach ausdrücklicher Aufforderung durch die 
Trainerinnen und Trainer betreten werden. 

Bis zu dieser Aufforderung warten die Hundeführerinnen und Hundeführer mit ihren 
Hunden außerhalb des Trainingsgeländes im dafür vorgesehenen Bereich. 

Dies dient der Sicherheit aller Teilnehmenden sowie einem geordneten Trainingsablauf. 

 

     Tierschutz 

Bei der Hundeausbildung sind die Vorschriften des Tierschutzes einzuhalten. 

Der Einsatz von elektrischen Disziplinierungsgeräten oder anderen Hilfsmitteln, die 
dem Hund Schmerzen zufügen oder schaden können, ist auf dem gesamten 
Vereinsgelände verboten. 

 

        Gesundheit der Hunde 

Kranke oder verletzte Hunde dürfen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. 

Läufige Hündinnen dürfen die Übungsplätze nur nach vorheriger Absprache mit den 
Trainerinnen und Trainern betreten. 

 

      Rauchen 

Auf den Übungsplätzen gilt Rauchverbot. 
Zigarettenkippen gehören ausschließlich in die vorgesehenen Aschenbecher. 

 

                   Umgang mit Geräten 

Alle Übungsgeräte sind sorgfältig zu behandeln und nach der Nutzung wieder an ihren 
Platz zurückzustellen. 
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Schäden sind umgehend den Trainerinnen oder Trainern zu melden.  

Die Benutzung der Agility Geräte und der Hundesport Geräte ist nur unter Aufsicht und 
Anleitung der Trainerinnen und Trainer erlaubt.  

Kinder ist das Klettern und Turnen an den Geräten nicht erlaubt. 

 

                                       Anweisungen der Trainer 

Den Anweisungen der Trainerinnen und Trainer sowie des Vorstands ist jederzeit Folge 
zu leisten. 

 

               Gemeinsames Miteinander 

Mit dem Betreten des Vereinsgeländes erkennen alle Besuchenden diese 
Platzordnung an. 

Ein respektvoller und rücksichtsvoller Umgang miteinander sowie die Einhaltung dieser 
Regeln tragen zu einem sicheren, harmonischen und erfolgreichen Vereinsleben bei. 

 

 

Euer HSV Bötzingen 

 

     Bötzingen, 01. März 2026 


